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Grundlegende Neuaufstellung des Konzepts für die stadtteilbezogene 
Jugendförderung in der Stadtgemeinde Bremen 
 
 
A. Problem/Ausgangslage 
Seit 2012 arbeitet die adhocAG an der Fortschreibung der stadtteilbezogenen 
Jugendförderung. Sie hat bisher fünfmal getagt, dabei zunächst Einschätzungen über die 
bisherige Umsetzung des Konzepts ausgetauscht und auch bereits Vorschläge für die 
Fortschreibung ab 2014 verabredet (vgl. Vorlage für die Deputation am 11.10.2012, Anlage). 

In den Beratungen wurde zwar inhaltlich Zustimmung für die inhaltlichen Eckpunkte und die 
grundsätzliche Ausrichtung signalisiert. Auch wurde zur Aktualisierung des 
Verteilerschlüssels nach ausführlicher Prüfung der zugrunde liegenden Datenlage des 
aktualisierten Sozialindex in vielen Stellen Übereinstimmung signalisiert. Zugleich aber 
machten die Diskussionen deutlich, dass ein Vorschlag zur Umverteilung von Mitteln 
zwischen Stadtteilen mit höherem oder gewachsenem Förderbedarf zulasten der Stadtteile 
mit gesunkenem Förderbedarf keine Zustimmung erwarten kann. Darüber hinaus wurde sehr 
grundsätzlich hinterfragt, ob und auf welche Weise das Sozialraumprinzip für die Vergabe 
von Fördermitteln zu eng angewendet wird: Jugendliche bewegen sich in der Stadt und 
halten sich nicht an die geografischen Grenzen der Verwaltungsgrenzen von Stadtteilen.  

Die Einrichtung von neuen Förderkategorien (z.B. für stadtteilübergreifende oder 
stadtzentrale Angebote) wurde in der adhocAG grundsätzlich für sinnvoll gehalten. Auch hier 
wurde in der Diskussion aber von Beginn an sehr vehement dafür gestritten, sie nicht durch 
Umverteilung zulasten der bestehenden, sondern vielmehr durch zusätzliche Fördermittel 
abzusichern. Die Verwaltung sieht vor dem Hintergrund der Haushaltslage der 
Stadtgemeinde Bremen hierfür keine realisierbare Lösungsoption. 

Frau Senatorin Stahmann hatte in der o.g. Sitzung der Deputation darauf verwiesen, dass im 
Zuge der Fortschreibung der bisherigen Förderkonzepte zu prüfen ist, ob die gesetzten Ziele 
durch die tatsächliche Nutzung der Angebote erreicht werden konnten und ob veränderte 
Bedarfe Umsteuerungen erfordern.  

Zudem ist zu berücksichtigen, dass es im Alltag von Kindern und Jugendlichen unserer Stadt 
in den vergangenen 13 Jahren - seit der ersten jugendpolitischen Grundsatzdebatten zum 
sogenannten Anpassungskonzept - teilweise sehr erhebliche Veränderungen 
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(Ganztagsschule, Mediennutzung, soziale Lage) gegeben hat, die mit einer „kosmetischen“ 
Fortschreibung des noch geltenden Konzeptes nicht ausreichend gewürdigt werden können. 
Mit der Vorlage des 14. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung und nach Analyse 
der jüngeren Fachveröffentlichungen wird diese Einschätzung ausdrücklich unterstützt. Auch 
Verwaltung, Träger und Beiräte haben inzwischen deutlichen Überprüfungsbedarf 
angemeldet. Ebenso wurden auf der am 23.4.2013 vom Amt für Soziale Dienste 
durchgeführten Fachveranstaltung „100 Jahre Jugendamt Bremen – Zukunft der 
Jugendarbeit?“ von Referenten und teilnehmenden Fachkräften zentrale fachliche 
Herausforderungen benannt, die durch einfache Fortschreibung des bisherigen Konzeptes 
nicht angemessen aufgegriffen werden könnten. Hier sind vor allem die Punkte 
„Zusammenwirken mit Schulen“, „Förderung echter Partizipation“ und „Qualitätsentwicklung 
in der Jugendarbeit“ zu nennen. 

Das bisher sogenannte Anpassungskonzept soll daher nach Entscheidung der Senatorin für 
Soziales, Kinder, Jugend und Frauen grundlegend neu aufgestellt und als gemeinsam von 
öffentlichem Träger und freien Trägern getragenen Entwicklungskonzept verfolgt werden. 
Eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung hat sich sowohl auf die inhaltlichen Zielhorizonte 
der Jugendförderung als auch auf die Förder- und Entscheidungsstrukturen und auf die 
finanziellen Rahmendaten zu beziehen. 

 
B. Lösung 
Es wird vorgeschlagen, dass die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit der adhocAG und 
in fortlaufender Abstimmung mit der AG nach §78 SGB VIII Kinder- und Jugendarbeit noch 
vor der Sommerpause 2013 in die grundlegende Neuaufstellung des Konzepts für 
stadtteilbezogene Jugendförderung einsteigt. Eine erste Skizze zu aktualisierten inhaltlichen 
Zielkorridoren liegt als Arbeitsgrundlage vor (Übersicht siehe Anlage 2). Es ist absehbar, 
dass dieser Arbeitsprozess erhebliche Arbeitskraft und Arbeitszeit der beteiligten Akteure 
binden wird. Dem Jugendhilfeausschuss soll in seiner Sitzung am 25.6.2013 möglichst über 
eine in der adhocAG vereinbarte erweiterte Arbeitsplanung berichtet werden. 

Angestrebte Konzeptionsänderungen können stets auch bedeuten, dass für die Verwaltung, 
für Träger, Einrichtungen oder Fachkräfte Veränderungen entstehen, die die gewohnten und 
eingespielten Strukturen und Abläufe, Mittelausstattungen und Entscheidungskompetenzen 
betreffen. Da erfahrungsgemäß Verunsicherungen eher zu Abwehrreaktionen als zu 
kreativem offenen Erfahrungsaustausch führen, muss für den Arbeitsprozess selbst 
möglichst ein Zustand der Planungssicherheit hergestellt werden. Aus diesem Grund wird im 
Sinne eines Moratoriums vorgeschlagen, an der zurzeit geltenden Festlegung von 
Stadtteilbudgets bis zunächst Ende 2014 keine Änderungen vorzunehmen. Gekoppelt an 
das Moratorium wird der Auftrag erteilt, bis zum Herbst 2014 ein erneuertes Konzept für die 
Jugendförderung aufzustellen, das 

• sich stärker an den veränderten Bedürfnissen junger Menschen (Zeitbudgets, 
Mobilität in der Stadt, Medien, Partizipation, Inklusion) orientiert,  

• die Schnittstellen zu den Schulen im Sinne einer offensiven Kooperation in der 
Bildungslandschaft bereichert und  

• Konzepte der Qualitätsentwicklung erarbeitet und umsetzt.   
 
Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsentwurfs sollen strukturelle Grundlegungen für 
jugendpolitische Schwerpunktbereiche berücksichtigt werden. Das betrifft einerseits das vom 
Senat geforderte ressortübergreifende Konzept für Schulkinderbetreuung und andererseits 
die veränderten Bedarfen anzupassende Neuaufstellung der städtischen und 
stadtteilbezogenen Jugendarbeit. 
 
Im Feld der Schulkinderbetreuung gilt es, verschiedene Angebotsformen der Betreuung, 
Erziehung und Bildung standortbezogen und nachfrageorientiert so miteinander zu 
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verzahnen, dass möglichst ressourcenschonende Effekte erzielt und Bildungswirkungen 
verstärkt werden können. Der Ausbau der Ganztagsschulen hat Auswirkungen auf die 
Notwendigkeiten von Hortplatzversorgung. Die bisher bei den Jugendfreizeitheimen 
angebundenen hortähnlichen Betreuungsprojekte für Kinder im Alter zwischen 8 und 13 
Jahren sind zwingend in die Überlegungen der weiteren Infrastrukturgestaltung 
einzubeziehen. 
 
Aus diesem Grund wird bereits für 2014 die fachliche und ressourcenmäßige Zuständigkeit 
für Betreuungsprojekte in die Produktgruppe 41.01.02 verlagert. Für den aktuellen Bestand 
der Betreuungsprojekte wird diese Verlagerung zunächst noch keine Auswirkungen haben. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass einzelne Standorte für Betreuungsprojekte im 
Zuge des weiteren Ausbaus der Ganztagsschulen bzw. der Schulkinderbetreuung 
überflüssig werden können. Das kann beispielsweise die Projekte in den Stadtteilen 
Woltmershausen (Neubau Jugendhaus bei der GTS Roter Sand) und Osterholz (GTS 
Pfälzer Weg in Verzahnung mit Hortangeboten und Betreuungsprojekt Jugendzentrum 
Tenever) betreffen.  
 
Folgende Effekte sollen mit dieser Maßnahme erreicht werden: 
a) Verbesserte Planungs- und Steuerungsgrundlage für Standortentscheidungen und 
Konzeptentwicklung der Schulkinderbetreuung, auch im Zusammenhang mit der 
Standortplanung und Raumnutzung der Kindertagesbetreuung insgesamt. 
b) Systematische Einbindung der Betreuungsprojekte in die bereichsbezogene 
Jugendhilfeplanung. 
c) Ggf. Synergiegewinnung über Trägerverbünde bzw. konzeptübergreifende Verknüpfung 
von Betreuungsformen für Schulkinder (z.B. Bildung von Schülertreffs). 
d) Ressourcengewinn, um keine Kürzungen im Bereich der stadtteilbezogenen 
Jugendförderung vornehmen zu müssen. 
 
Der durch die Verlagerung der Betreuungsprojekte gewonnene Spielraum im Eckwert der 
Produktgruppe 41.01.01 soll genutzt werden, um notwendige Kürzungen in der Kinder- und 
Jugendförderung für 2014 und 2015 abzufedern, bzw. einen notwendigen Anreiz für die 
aktive Mitwirkung am Umbauprozess zu setzen. Es obliegt der Bremischen Bürgerschaft, die 
entsprechenden Rahmensetzungen zu bestätigen und zu beschließen. 
 

C. Alternativen 
Keine. 

 
D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung 
Die haushaltsrechtlichen Rahmensetzungen für das vorgeschlagene Moratorium stehen 
unter dem Vorbehalt ihrer Festlegung durch die Stadtbürgerschaft. Diese Vorlage enthält 
zunächst keine genderrelevanten Aspekte. In der Neuaufstellung der Rahmenkonzeption für 
die bremische Jugendförderung werden Angebots- und Mitwirkungsstrukturen für männliche 
und weibliche Jugendliche gesichert. 
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E. Beteiligung/Abstimmung 
Der AG nach § 78 SGB VIII konnte diese Vorlage noch nicht zur Kenntnis gegeben werden, 
weil die nächste Sitzung erst für den 10.6.2013 terminiert ist. Die adhocAG wird am 
13.6.2013 tagen und u.a. die erweiterte Arbeitsplanung erstellen, bzw. beraten, die dem JHA 
am 25.6.2013 vorgeschlagen werden soll. 

 
F 1: Beschlussvorschlag 
1. Der Jugendhilfeausschuss fordert die Verwaltung auf, ihm bis zum Herbst 2014 

beratungsfähige und umsetzungsreife Entwürfe für die konzeptionelle Neuaufstellung der 
stadtteilbezogenen Jugendförderung vorzulegen, in denen sowohl die veränderten 
Schnittstellen zum Schulsystem, die sich verändernden Bedürfnisse von Jugendlichen 
als auch sozialräumliche Entwicklungen berücksichtigt werden. 

2. Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Verfahrensvorschlag (Moratorium für die 
stadtteilbezogene Jugendförderung bis Ende 2014) im Grundsatz zu und bittet die 
Verwaltung, ihm für die Sitzung am 25.6.2013 eine erweiterte differenzierte 
Arbeitsplanung vorzulegen.  

 
F2 : Beschlussvorschlag 
1. Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend fordert die Verwaltung auf, ihr 

bis zum Herbst 2014 beratungsfähige und umsetzungsreife Entwürfe für die 
konzeptionelle Neuaufstellung der stadtteilbezogenen Jugendförderung vorzulegen, in 
denen sowohl die veränderten Schnittstellen zum Schulsystem, die sich verändernden 
Bedürfnisse von Jugendlichen als auch sozialräumliche Entwicklungen berücksichtigt 
werden. 

2. Sie stimmt dem Verfahrensvorschlag (Moratorium für die stadtteilbezogene 
Jugendförderung bis Ende 2014) im Grundsatz zu und bittet die Verwaltung, ihr Ende 
2013 über die Umsetzung der vom Jugendhilfeausschuss bestätigten erweiterten 
Arbeitsplanung zu berichten.  

 
 
 
Anlage 
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